
 

Umfotec GmbH 

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN 

 

 

1. Maßgebliche Bedingungen und Anwendungsbereich 

 

1.1 Für unsere sämtlichen Lieferungen und Leistungen (nachfolgend insgesamt auch 

„Lieferung“ oder „Produkt“ genannt) gelten ausschließlich diese „Allgemeine Ver-

kaufs- und Lieferbedingungen“ (nachfolgend auch „Bedingungen“ genannt), sofern 

nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart wird. Unsere Bedingungen gel-

ten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedin-

gungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vor-

behaltlos ausführen. 

 

1.2 Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Kunden 

uns gegenüber abzugeben sind, z.B. Fristsetzungen, Mahnungen, Erklärung von 

Rücktritt, bedürfen der Textform.  

 

1.3 Diese Bedingungen gelten nur gegenüber einem Unternehmer, einer juristischen 

Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen 

gemäß § 310 Abs. 1 Satz 1 BGB. 

 

2. Auskünfte und Beratungen, Unterlagen  

 

2.1 Auskünfte und Beratungen hinsichtlich unserer Produkte erfolgen aufgrund unserer 

bisherigen Erfahrungen. Die hierbei angegebenen Werte, insbesondere auch hin-

sichtlich der Anwendungsmöglichkeiten unserer Ware, sind lediglich Durchschnitts-

werte und stellen keine Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Eine Verpflichtung zur 

genauen Einhaltung der Werte und Anwendungsmöglichkeiten können wird nicht 

übernehmen. Sollten dem Kunden dennoch Schadensersatzansprüche zustehen, fin-

det Ziffer 7 dieser Bedingungen Anwendung. 

 

2.2 Sämtliche Unterlagen und Gegenstände, wie z.B. Zeichnungen, Muster oder Modelle, 

die wir dem Kunden im Zusammenhang mit unseren Angeboten zur Verfügung stel-

len, verbleiben in unserem Eigentum. An diesen Unterlagen und Gegenständen ste-

hen uns, falls Urheberrechtsfähigkeit gegeben ist, die Urheberrechte zu. Der Kunde 
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ist nicht befugt, ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung die ihm zur Verfügung 

gestellten Unterlagen Dritten zur Kenntnis zu geben.  

 

3. Abschluss und Inhalt des Liefervertrages 

 

3.1 Unsere Angebote sind stets unverbindlich, es sei denn, wir geben eine für uns bin-

dende Gültigkeitsdauer oder eine bestimmte Annahmefrist an. Für den Inhalt des Lie-

fervertrages ist unsere Auftragsbestätigung maßgebend, bei Auslieferung ohne ge-

sonderte Auftragsbestätigung gilt unser Lieferschein als Auftragsbestätigung. Mündli-

che Erklärungen oder Zusagen vor Vertragsabschluss sind in jedem Fall unverbind-

lich und werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils aus-

drücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten.  

 

3.2 Alle Angaben unserer Produkte, insbesondere die in unseren Druckschriften enthal-

tenen Abbildungen, Zeichnungen, Qualitäts-, Mengen-, Gewichts-, Maß- und Leis-

tungsangaben geben nur Annäherungswerte wieder und sind keine Beschaffenheits-

angaben. Soweit für zulässige Abweichungen keine Grenzen in der Auftragsbestäti-

gung festgelegt sind und sich keine aus ausdrücklich anerkannten Kundenspezifikati-

onen ergeben, sind in jedem Falle branchenübliche Abweichungen zulässig. Die Be-

schaffenheit, Eignung, Qualifikation und Funktion sowie der Verwendungszweck un-

serer Lieferungen bestimmt sich ausschließlich nach unseren Leistungsbeschreibun-

gen und technischen Qualifikationen. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder 

Werbung durch uns oder Dritte stellen keine Beschaffenheitsangabe der Lieferungen 

dar.  

 

3.3 Garantien über die Beschaffenheit oder Haltbarkeit unserer Waren müssen in der 

Auftragsbestätigung ausdrücklich als solche gekennzeichnet sein. Bei der Lieferung 

von Mustern oder Proben gilt deren Beschaffenheit nicht als garantiert, es sei denn, 

dass anderes in der Auftragsbestätigung ausdrücklich bestimmt ist. Entsprechendes 

gilt für die Angaben von Analysen. 

 

4. Lieferung und Gefahrübergang 

 

4.1 Bei Lieferfristen und -terminen, die in der Auftragsbestätigung nicht ausdrücklich als 

fest bezeichnet sind, sondern nur annähernd gelten, kann uns der Kunde zwei Wo-
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chen nach Ablauf dieser Lieferfristen und -termine eine angemessene Frist zur Liefe-

rung setzen. Erst mit Ablauf der Nachfrist geraten wir in Verzug. Die Einhaltung der 

Lieferfristen setzt voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen zwi-

schen uns und dem Kunden geklärt sind und der Kunde alle ihm obliegenden Ver-

pflichtungen, wie z.B. Beibringung der erforderlichen Genehmigungen oder Freigaben 

von Produktzeichnungen oder die Leistung einer Anzahlung erfüllt hat, sofern eine 

Anzahlung vereinbart ist. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit an-

gemessen. Dies gilt nicht, soweit wir die Verzögerung zu vertreten haben. 

 

4.2 Kommen wir in Verzug und erwächst dem Kunden hieraus ein Schaden, so ist er be-

rechtigt, eine pauschale Verzugsentschädigung zu verlangen. Sie beträgt für jede vol-

le Woche der Verspätung 0,5 %, im Ganzen aber höchstens 5 % vom Nettowert des-

jenigen Teils der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder 

nicht vertragsgemäß genutzt werden kann.  

 Setzt uns der Kunde - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle - nach 

Fälligkeit eine angemessene Frist zur Lieferung und wird die Frist nicht eingehalten, 

ist der Kunde im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt berechtigt.  

 Weitere Ansprüche aus Lieferverzug bestimmen sich ausschließlich nach Ziffer 7.7 

dieser Bedingungen. 

 

4.3 Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe, insbe-

sondere Streik und Aussperrung, oder sonstige Ereignisse, die außerhalb unseres 

Einflussbereichs liegen, zurückzuführen, so können wir die Lieferung um die Dauer 

der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit danach hinausschieben. Im Üb-

rigen steht die Einhaltung der Lieferzeit unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeiti-

ger Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Verzögerungen werden wir dem Kunden 

sobald als möglich mitteilen. 

 

4.4 Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, wenn 

- die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungs-

zwecks verwendbar ist, 

- die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und 

- dem Kunden hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten 

entstehen, es sei denn, wir erklären uns zur Übernahme dieser Kosten bereit. 

Erfüllungsort ist stets unser Geschäftssitz. 
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4.5 Ist Lieferung auf Abruf vereinbart, müssen die Abrufe innerhalb von drei Monaten 

nach Vertragsschluss erfolgen, sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. 

Bei nicht fristgerechtem Abruf der Lieferung gilt Ziffer 4.7 dieser Bedingungen ent-

sprechend. 

 

4.6 Soweit nicht anderweitig vereinbart, verstehen sich sämtliche Lieferungen ab Werk 

Northeim. Versand und Transport erfolgen stets auf Gefahr des Kunden. Die Gefahr 

geht in dem Fall, auch bei Teillieferungen, auf den Kunden über, sobald die Sendung 

an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist - unabhängig davon, 

ob es sich um eine zu unserem Unternehmen gehörende oder eine dritte Person 

handelt - oder zwecks Versendung unser Werk verlassen hat, soweit nicht Ziffer 4.7 

dieser Bedingungen eingreift.  

 

4.7 Verweigert der Kunde die Annahme der Ware oder verzögert sich die Versendung 

der Lieferung aus sonstigen Gründen, die beim Kunden liegen, erfolgt Gefahrüber-

gang mit Beginn des Annahmeverzugs des Kunden. Lagerkosten nach Gefahrüber-

gang trägt der Kunde. Wir sind berechtigt, Lagerkosten pauschal mit 0,5 % des 

Rechnungsbetrages für jeden Monat oder den tatsächlichen Schaden zu berechnen, 

es sei denn, der Kunde weist einen geringeren Schaden nach. Außerdem können wir 

dem Kunden eine Nachfrist von 14 Tagen setzen und nach ergebnislosem Ablauf der 

Frist vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz statt der Leistung verlangen. 

 

4.8 Soweit eine Abnahme bei einer von uns zu erbringenden Leistung zu erfolgen hat, ist 

diese für den Gefahrübergang maßgebend. Sie muss unverzüglich zum Abnahme-

termin, hilfsweise nach unserer Meldung über die Abnahmebereitschaft durchgeführt 

werden. 

 

5. Preise/ Zahlung 

 

5.1 Unsere Preise verstehen sich zuzüglich jeweiliger gesetzlicher Mehrwertsteuer.  

 

5.2 Sämtliche Versendungskosten sind vom Kunden zu tragen, wenn nichts Abweichen-

des schriftlich vereinbart wurde. Dabei sind die am Tag der Auslieferung geltenden 
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Frachttarife, Zollsätze und sonstigen bei der Versendung anfallenden Gebühren 

maßgeblich. 

 

5.3 Der Kunde hat ein Aufrechnungs- und/oder Zurückbehaltungsrecht nur wegen rechts-

kräftig festgestellter oder unbestrittener oder in einem rechtshängigen Verfahren ent-

scheidungsreifen Gegenforderungen. 

 

5.4 Der Kaufpreis ist, sofern nicht anders vereinbart, innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt 

der Rechnung zu zahlen. Mit Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug.  

 

5.7 Der Kunde ist nicht berechtigt, Forderungen aus diesem Vertrag, ohne unsere schrift-

liche Zustimmung an Dritte abzutreten. Dies gilt nicht, soweit es sich um Geldforde-

rungen handelt. 

 

6. Eigentumsvorbehalt 

 

6.1 Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware), bis der Kunde 

sämtliche bestehenden und nach Vertragsabschluss entstehenden Forderungen be-

glichen hat.  

 

6.2 Eine Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne 

von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbe-

haltsware gemäß Ziffer 6.1 dieser Bedingungen. Bei Be- und Verarbeitung, Verbin-

dung und Vermischung der Vorbehaltsware durch den Kunden mit Waren anderer 

Herkunft zu einer neuen Sache bzw. zu einem vermischten Bestand steht uns das 

Miteigentum daran zu, und zwar im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehalts-

ware zur Zeit der Lieferung zu dem Wert der anderen verarbeiteten bzw. vermischten 

Waren. Der Miteigentumsanteil gilt als Vorbehaltsware gemäß vorstehender Ziffer 

6.1. 

 

6.3 Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen verbunden und ist eine dem Kunden 

gehörende Sache als die Hauptsache im Sinne des § 947 BGB anzusehen, wird 

schon jetzt vereinbart, dass ein Miteigentumsanteil im Verhältnis des Rechnungswer-

tes der Vorbehaltsware zum Wert der Hauptsache auf uns übergeht und der Kunde 
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die Sache für uns unentgeltlich mitverwahrt. Der Miteigentumsanteil gilt als Vorbe-

haltsware gemäß obiger Ziffer 6.1. 

 

6.4 Der Kunde hat die Vorbehaltsware für uns zu verwahren. Auf Verlangen ist uns jeder-

zeit am Ort der jeweiligen Lagerung eine Bestandsaufnahme und eine ausreichende 

Kennzeichnung zu ermöglichen. Von Pfändungen oder anderer Beeinträchtigungen 

unserer Rechte durch Dritte muss uns der Kunde unverzüglich unter Angabe aller 

Einzelheiten benachrichtigen, die es uns ermöglichen, mit allen rechtlichen Mitteln 

dagegen vorzugehen. 

 

6.5 Der Kunde darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen 

normalen Bedingungen und unter Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts in dem 

von uns gezogenen Umfang veräußern, wenn sichergestellt ist, dass seine Forderun-

gen aus der Weiterveräußerung gemäß nachstehender Ziffern 6.6 bis 6.8 auf uns 

übergehen. 

 

6.6 Der Kunde tritt hiermit die Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehalts-

ware, auch im Rahmen von Werkverträgen oder Verträgen über die Lieferung herzu-

stellender oder zu erzeugender beweglicher Sachen, bereits jetzt mit allen Neben-

rechten an uns ab. Sie dienen in demselben Umfang zu unserer Sicherheit für die 

Vorbehaltsware. Zur Abtretung der Forderungen an Dritte ist der Käufer nur mit unse-

rer vorherigen schriftlichen Zustimmung berechtigt. 

 

6.7 Veräußert der Kunde die Vorbehaltsware zusammen mit anderen nicht von uns gelie-

ferten Waren, so gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in 

Höhe des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zur Zeit der Lieferung. Bei der 

Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentum gemäß den obigen Ziffern 6.2 

bzw. 6.3 haben, gilt die Abtretung der Forderungen in Höhe dieses Miteigentumsan-

teils. 

 

6.8 Wird die abgetretene Forderung in eine laufende Rechnung aufgenommen, so tritt 

der Kunde bereits jetzt einen der Höhe nach dieser Forderung entsprechenden Teil 

des Saldos einschließlich des Schlusssaldos aus dem Kontokorrent an uns ab. 

 



  7  
 

 

 

6.9 Der Kunde ist bis auf Widerruf berechtigt, Forderungen aus den Weiterveräußerun-

gen gemäß der obigen Ziffern 6.5 bis 6.7 einzuziehen. 

 

6.10 Erfüllt der Kunde seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag oder anderen Verträgen 

mit uns nicht oder werden uns Umstände bekannt, die seine Kreditwürdigkeit min-

dern, so 

 

- können wir die Weiterveräußerung, die Be- und Verarbeitung der Vorbehalts-

ware sowie deren Vermischung oder Verbindung mit anderen Waren untersa-

gen; 

 

- können wir von diesem Vertrag zurücktreten; dann erlischt das Recht des 

Kunden zum Besitz der Vorbehaltsware und wir können die Vorbehaltsware 

herausverlangen; wir sind dann berechtigt, das Betriebsgelände des Kunden 

zu betreten und die Vorbehaltsware auf Kosten des Kunden in Besitz zu neh-

men und sie, unbeschadet der Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen des 

Kunden, durch freihändigen Verkauf oder im Wege einer Versteigerung best-

möglich zu verwerten; den Verwertungserlös rechnen wir dem Kunden nach 

Abzug entstandener Kosten auf seine Verbindlichkeiten an; einen etwaigen 

Überschuss zahlen wir ihm aus; 

 

- hat uns der Kunde auf Verlangen die Namen der Schuldner der an uns abge-

tretenen Forderungen mitzuteilen, damit wir die Abtretung offen legen und die 

Forderungen einziehen können; alle uns aus Abtretungen zustehenden Erlöse 

sind uns jeweils sofort nach Eingang zuzuleiten, wenn und sobald Forderun-

gen unsererseits gegen den Kunden fällig sind; 

 

- sind wir berechtigt, die erteilte Einzugsermächtigung zu widerrufen. 

 

6.11 Übersteigt der Wert der uns zustehenden Sicherheiten die Forderungen insgesamt 

um mehr als 20 %, sind wir auf Verlangen des Kunden insoweit zur Freigabe von Si-

cherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. 

 

7. Mängelhaftung und sonstige Haftung 
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7.1 Mängelansprüche des Kunden hinsichtlich der gelieferten Ware setzen voraus, dass 

dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenhei-

ten ordnungsgemäß nachgekommen ist.  

 

7.2 Transportschäden sind dem Spediteur unverzüglich anzuzeigen; es gelten insoweit 

die Anzeigepflichten der Allgemeinen Deutschen Speditionsbedingungen. 

 

7.3 Bei berechtigter und fristgerechter Mängelrüge leisten wir nach unserer Wahl Nacher-

füllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.  

 

7.4. Schlägt die Nacherfüllung oder Ersatzlieferung fehl, kann der Kunde Herabsetzung 

des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. Bei unwesentli-

chen Mängeln steht dem Kunden kein Rücktrittsrecht zu. Wählt der Kunde nach ge-

scheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Scha-

densersatzanspruch wegen des Mangels zu.  

 

7.5 Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Übermitt-

lung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn 

der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht. 

 

7.6 Die vorstehenden Bestimmungen enthalten abschließend die Gewährleistung für un-

sere Lieferungen und Leistungen. Insbesondere haften wir für alle sonstigen dem 

Kunden wegen oder im Zusammenhang mit Mängeln der gelieferten Ware etwa zu-

stehenden Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrunde, aus-

schließlich nach Maßgabe von Ziff. 7.7 und 7.9. 

 

7.7 Weitere Ansprüche auf Ersatz von Schäden irgendwelcher Art - gleich aus welchen 

Sach- und Rechtsgründen -, und zwar auch von solchen Schäden, die nicht an dem 

Liefergegenstand entstanden sind, bestehen nur  

 bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz 

 bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

 bei der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, soweit die Erreichung 

des Vertragszweckes gefährdet wird, hinsichtlich des vertragstypischen, vorausseh-

baren Schadens. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Er-

reichung des Vertragszweckes notwendig sind. 
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 in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern am Liefergegen-

stand, für Personenschäden oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen 

gehaftet wird 

 bei Mängeln, die arglistig verschwiegen wurden oder deren Abwesenheit wir garan-

tiert haben. 

 

 Im Übrigen sind weitere Schadensersatzansprüche ausgeschlossen. 

 

7.8 Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung unserer gesetzlichen Vertreter, Erfül-

lungsgehilfen und Betriebsangehörigen für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit 

verursachte Schäden. 

 

7.9  Die Ansprüche des Kunden verjähren – gleich aus welchen Rechtsgründen – in 12 

Monaten. Für Schadensersatzansprüche gemäß der obigen Ziffer 7.7 gelten die ge-

setzlichen Fristen. Sie gelten auch für Mängel eines Bauwerks oder für Liefergegen-

stände, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwen-

det wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben. Die gesetzlichen Fristen 

gelten ebenfalls im Falle eines Unternehmerregresses gemäß §§ 478, 479 BGB. Die-

se gelten auch für die Verjährung von Rückgriffsansprüchen in der Lieferkette gemäß 

§ 445b Abs. 1 BGB, falls der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf 

ist. 

 

8. Anwendbares Recht/Gerichtsstand 

  

8.1 Die Beziehungen zwischen uns und dem Kunden unterliegen dem Recht der Bundes-

republik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

 

8.2 Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffent-

lich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus 

dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz. Wir sind je-

doch auch berechtigt, nach unserer Wahl Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflich-

tung oder am Geschäftssitz des Kunden zu erheben. 

 

9.  Schlussbestimmungen 
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9.1 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages, einschließlich dieser Schriftform-

klausel, bedürfen der Schriftform. Gleiches gilt für Neben- und Zusatzabreden. 

 

9.2 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder 

werden, so wird durch die Unwirksamkeit dieser Bestimmung die Wirksamkeit aller 

übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung 

ist durch eine rechtsgültige Bestimmung zu ersetzen, die in wirtschaftlicher Hinsicht 

dem mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten Regelungszweck am nächsten 

kommen. Gleiches gilt für etwaige Lücken dieses Vertrages. 

 

(Stand: 01/2020) 

 

– Umfotec GmbH 

[Adresse] 

[Druckdatum] 

 


